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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu den Herausforderungen und Chancen für die Fischerei im Schwarzen Meer
(2019/2159(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2019/2236 des Rates vom 16. Dezember 2019 
zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und 
Bestandsgruppen im Mittelmeer und im Schwarzen Meer für 20201,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die Gemeinsame Fischereipolitik2,

– unter Hinweis auf das 14. Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Nationen, zum Leben unter 
Wasser,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 17. Juni 2008 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt3 (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2019/982 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 5. Juni 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1343/2011 mit 
Vorschriften für die Fischerei im Übereinkommensgebiet der GFCM (Allgemeine 
Kommission für die Fischerei im Mittelmeer)4,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Habitat-
Richtlinie),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2014/89/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. Juli 2014 zur Schaffung eines Rahmens für die maritime Raumplanung5,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 15. Mai 2014 über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds6 
(EMFF),

– unter Hinweis auf die Verordnung über den Europäischen Meeres-, Fischerei- und 
Aquakulturfonds und zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/1004,

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 10. März 2021 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1224/2009, (EG) Nr. 768/2008, (EG) 

1 ABl. L 336 vom 30.12.2019, S. 14.
2 ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 22.
3 ABl. L 164 vom 25.6.2008, S. 19.
4 ABl. L 164 vom 20.6.2019, S. 1.
5 ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 135.
6 ABl. L 149 vom 20.5.2014, S. 1.
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Nr. 1967/2006 und (EG) Nr. 1005/2008 des Rates und der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/1139 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der 
Fischereiaufsicht7,

– unter Hinweis auf die von der Allgemeinen Kommission für die Fischerei im 
Mittelmeer („General Fisheries Commission for the Mediterranean“ – GFCM) 
ausgearbeitete mittelfristige Strategie (für den Zeitraum 2017–2020) für die 
Nachhaltigkeit der Fischerei im Mittelmeer und im Schwarzen Meer und deren 
Beschluss über eine neue Strategie für den Zeitraum 2021–2025,

– unter Hinweis auf den bei der Tagung auf hoher Ebene vom 3. November 2020 
gefassten Beschluss der GFCM, gemeinsam eine neue Strategie für den Zeitraum 2021–
2025 für die Fischerei und die Aquakultur im Mittelmeer und im Schwarzen Meer 
auszuarbeiten,

– unter Hinweis auf die Vorschläge der Kommission für einen europäischen Grünen Deal 
und die EU-Biodiversitätsstrategie für 2030,

– unter Hinweis auf die Erklärungen der Ministertreffen von Burgas (31. Mai 2018) und 
Bukarest (9. Mai 2019) zu einer gemeinsamen maritimen Agenda für das Schwarze 
Meer, die von allen sechs Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres unterzeichnet wurden,

– unter Hinweis auf die Charta der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit im 
Schwarzmeerraum, die darauf ausgerichtet ist, den politischen Dialog und zahlreiche 
politische Maßnahmen in den Bereichen Umweltschutz und Austausch statistischer 
Daten besser zu gestalten,

– unter Hinweis auf die strategische Forschungs- und Innovationsagenda für das 
Schwarze Meer, die 2019 aufgelegt wurde und darauf abzielt, eine gemeinsame Vision 
für ein produktives, gesundes, resilientes und nachhaltiges Schwarzes Meer bis 2030 auf 
den Weg zu bringen,

– unter Hinweis auf die Erklärungen zu den hochrangigen Konferenzen über die Fischerei 
und Aquakultur im Schwarzen Meer von Bukarest (2016) und Sofia (2018) (die 
Ministererklärung von Sofia),

– unter Hinweis auf die in Bukarest (2014), Sofia (2015), Odessa (2016) und Batumi 
(2017) abgehaltenen Konferenzen hochrangiger Interessenträger im Schwarzmeerraum 
zur blauen Wirtschaft,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen zum Schutz des Schwarzen Meeres vor 
Verschmutzung von 1992 (Übereinkommen von Bukarest) und die dazugehörigen 
Protokolle, zu dessen Vertragsparteien Bulgarien und Rumänien zählen und bei dem die 
Europäische Union Beobachterstatus besitzt, sowie unter Hinweis auf die auf diesem 
Übereinkommen beruhende Arbeit der Kommission für den Schutz des Schwarzen 
Meeres vor Verschmutzung,

– unter Hinweis auf die Ministererklärung vom 7. April 1993 zum Schutz des Schwarzen 

7 Angenommene Texte, P9_TA(2021)0076.
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Meeres,

– unter Hinweis auf das von der Kommission für den Schutz des Schwarzen Meeres vor 
Verschmutzung erstellte Programm zur integrierten Überwachung und Beurteilung des 
Zustands des Schwarzen Meeres (BSIMAP – Black Sea integrated monitoring and 
assessment programme) für die Jahre 2017–2022,

– unter Hinweis auf das von der EU finanziell unterstützte und mit einer jährlichen 
Mittelausstattung von rund 1,1 Mio. EUR versehene Projekt BlackSea4Fish, mit dem 
eine nachhaltige Bewirtschaftung der Fischbestände im Schwarzen Meer angestrebt 
wird,

– unter Hinweis auf die Empfehlung der GFCM aus dem Jahr 2018 zur Einrichtung eines 
regionalen Forschungsprogramms für eine Rapana-Schneckenfischerei im Schwarzen 
Meer, mit dem eine Schätzung zur Verteilung, Häufigkeit, Größe und Altersstruktur der 
Meeresschneckenpopulation in den teilnehmenden Ländern (Bulgarien, Rumänien, der 
Türkei, Georgien und der Ukraine) erarbeitet werden soll,

– unter Hinweis auf den vom Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsausschuss der 
Kommission für die Fischerei erstellten Bericht zur Bewertung der 
Gleichgewichtsindikatoren für wichtige Flottensegmente und Prüfung der nationalen 
Berichte über die Bemühungen der Mitgliedstaaten, ein Gleichgewicht zwischen 
Flottenkapazitäten und Fangmöglichkeiten zu erzielen,

– unter Hinweis auf den 2010 vorgelegten Bericht seiner Fachabteilung B mit dem Titel 
„Fisheries in the Black Sea“ (Fischerei im Schwarzen Meer),

– unter Hinweis auf den Verhaltenskodex der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation für verantwortliche Fischerei von 1995,

– unter Hinweis auf die Berichte über die Regionalinitiative der EU und des 
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (über die Projekte Emblas-I und 
Emblas-II), mit denen dazu beigetragen wurde, die Kapazitäten von drei Ländern (von 
Georgien, der Ukraine und von Russland) zur biologischen und chemischen 
Überwachung der Wasserqualität im Schwarzen Meer im Einklang mit den 
wasserrechtlichen Vorschriften der EU zu stärken, und die im Zeitraum 2013/2014 
(Emblas-I) bzw. 2014–2018 (Emblas-II) durchgeführt wurden,

– unter Hinweis auf die Empfehlung der GFCM aus dem Jahr 2009 zur Erstellung einer 
Liste von Schiffen, bei denen davon auszugehen ist, dass sie im Zuständigkeitsbereich 
der GFCM IUU-Fischerei (illegale, nicht regulierte oder nicht gemeldete 
Fischereitätigkeit) betrieben haben,

– unter Hinweis auf das GFCM-Regionalarchiv der nationalen Rechtsvorschriften 
(GFCM-Lex), eine Online-Plattform, die derzeit die nationalen Rechtsvorschriften über 
die Erhaltung der biologischen Meeresschätze und Ökosysteme in drei GFCM-Ländern 
umfasst und die die GFCM künftig auf ihr gesamtes Übereinkommensgebiet 
(einschließlich des Schwarzen Meeres) ausweiten möchte,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen 



PE680.737v02-00 6/24 RR\1232295DE.docx

DE

wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume (das 
Übereinkommen von Bern) von 1979, das Übereinkommen zur Erhaltung der 
wandernden wildlebenden Tierarten von 1979, das Übereinkommen über den 
internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen von 1973, 
das Übereinkommen über die biologische Vielfalt von 1992 und den 
gesamteuropäischen Aktionsplan für den Stör von 2018, der im Rahmen des 
Übereinkommens von Bern angenommen wurde,

– unter Hinweis auf den Bericht der GFCM von 2020 über die Lage der Fischerei im 
Mittelmeer und im Schwarzen Meer,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. September 2011 zu dem derzeitigen und 
künftigen Fischereimanagement im Schwarzen Meer8,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. Januar 2021 zu dem Thema „Mehr 
Fische im Meer? Maßnahmen zur Förderung der Wiederaufstockung der Bestände über 
den höchstmöglichen Dauerertrag hinaus, darunter Bestandsauffüllungsgebiete und 
geschützte Meeresgebiete“9,

– unter Hinweis auf den Unterstützungsmechanismus für den Schwarzmeerraum, mit dem 
für Regierungen, private Investoren, Handels- und Industrievereinigungen, 
Forschungseinrichtungen, Hochschulen und die breite Öffentlichkeit Orientierungshilfe 
und Unterstützung im Hinblick auf die Chancen bereitgestellt werden sollen, die sich 
aus maritimen Tätigkeiten im Bereich der blauen Wirtschaft im Schwarzmeerraum 
ergeben,

– unter Hinweis auf die EU-Initiative „Schwarzmeersynergie“ und die drei Berichte der 
Kommission zur Umsetzung dieser Initiative vom 19. Juni 2008 (COM(2008)0391), 
vom 20. Januar 2015 (SWD(2015)0006) und vom 5. März 2019 (SWD(2019)0100),

– unter Hinweis auf die EU-Strategie für den Donauraum, die unter anderem darauf 
abzielt, wesentliche Themen wie die biologische Vielfalt und die sozioökonomische 
Entwicklung in den Ländern des Donaubeckens voranzubringen und zu koordinieren,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Fischereiausschusses (A9‑0170/2021),

A. in der Erwägung, dass das Schwarze Meer ein Binnenmeer ist, das nur über das 
Mittelmeer – nämlich durch das Marmarameer und die Ägäis – mit dem Weltmeer 
verbunden ist, und dass es sechs Anrainerstaaten hat (Bulgarien, Rumänien, die Türkei, 
Georgien, die Ukraine, Russland), von denen nur zwei Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union sind (Bulgarien und Rumänien);

B. in der Erwägung, dass das Schwarze Meer seit den 1960er-Jahren dramatische 
Umweltveränderungen erfahren hat, die auf Belastungen wie Eutrophierung, die 

8 ABl. C 51E vom 22.2.2013, S. 37.
9 Angenommene Texte, P9_TA(2021)0017.
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Einbringung invasiver gebietsfremder Arten und Überfischung zurückzuführen sind;

C. in der Erwägung, dass die Verschiebungen bei den Umweltbedingungen im Schwarzen 
Meer durch die Ausdünnung der obersten Raubtiere im pelagischen Nahrungsnetz und 
den anschließenden Rückgang der planktivoren Fische ausgelöst wurden;

D. in der Erwägung, dass das Schwarze Meer einen erheblichen Anteil an sauerstofffreiem 
Medium (87 %) aufweist, und in der Erwägung, dass die sauerstoffhaltige Schicht 
während der letzten 20 Jahre um 20 bis 25 Meter zurückgegangen ist; in der Erwägung, 
dass menschliche Eingriffe – wie Umweltverschmutzung, Lebensraumzerstörung und 
Überfischung – in den 1980er-Jahren zu einer erheblichen Verschlechterung des 
Zustands der Ökosysteme im Schwarzen Meer führte; in der Erwägung, dass es – 
abgesehen von einigen wenigen anaeroben Bakterien – unterhalb einer Tiefe von 50–
200 m keinerlei Meereslebewesen gibt;

E. in der Erwägung, dass acht Arten für die Fischerei im Schwarzen Meer von größtem 
Interesse sind (die Europäische Sardelle (Engraulis encrasicolus), die Europäische 
Sprotte (Sprattus sprattus), Bastardmakrelen (Trachurus mediterraneus), der Steinbutt 
(Scophthalmus maximus), der Wittling (Merlangius merlangus), der Rotbart (Mullus 
barbatus), Meeresschnecken (Rapana venosa) und der Dornhai (Squalus acanthias), 
von denen ein großer Teil gemeinsam bewirtschafteten Beständen entspricht, während 
zwei Arten Quoten unterliegen – die Sprotte, für die eine autonome Quote gilt, und der 
Steinbutt, für den eine auf GFCM-Ebene festgesetzte Gesamtfangmenge gilt; in der 
Erwägung, dass andere Arten – wie der Dornhai (eine Haiart), der Wittling und die 
Sardelle – nach wie vor ungeschützt sind; in der Erwägung, dass die Quote für die 
Sprotte für den Zeitraum 2020–2022 seit 2011 mit 11 445 Tonnen pro Jahr für die EU 
(8 032,5 Tonnen für Bulgarien und 3 442,5 Tonnen für Rumänien) unverändert 
geblieben ist, wohingegen die EU-Quote für den Steinbutt von 114 auf 150 Tonnen pro 
Jahr erhöht wurde und zu gleichen Teilen auf Bulgarien und Rumänien aufgeteilt ist;

F. in der Erwägung, dass die Einführung eines Systems des höchstmöglichen Dauerertrags 
für wirtschaftlich wichtige Arten in den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres sowohl 
der biologischen Vielfalt als auch – mittel- und langfristig – der Nachhaltigkeit der 
Fischerei zugutekommen wird; in der Erwägung, dass Rumänien – zusätzlich zu den auf 
EU-Ebene für zwei Arten festgelegten Quoten – nationale Quoten für weitere Arten, 
beispielsweise für die Meeresschnecke, die Seemuschel (Mytilus galloprovincialis), 
Grundeln (Ponticola cephalargoides), die Gemeine Venusmuschel (Chamelea gallina), 
den Wittling und den Dornhai, festgelegt hat;

G. in der Erwägung, dass Daten aus dem Jahr 2018 zufolge der Pro-Kopf-Fischverbrauch 
in Bulgarien (7,00 kg) und Rumänien (7,99 kg) deutlich unter dem EU-Durchschnitt 
(24,36 kg) liegt, was als Chance für ein Wachstum der örtlichen Fischerei begriffen 
werden kann;

H. in der Erwägung, dass durchschnittlich 91 % der im Schwarzen Meer tätigen 
Fischereiflotten aller sechs Anrainerstaaten aus kleinen Schiffen bestehen; in der 
Erwägung, dass nahezu 95 % der bulgarischen und 87 % der rumänischen 
Fischereiflotte in diese Kategorie fallen;

I. in der Erwägung, dass Angaben der GFCM zufolge die Kleinfischerei im Schwarzen 
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Meer einen erheblichen Beifang von geschützten Hai- und Rochenarten sowie 
Meeressäugtieren wie Delfinen und Tümmlern aufweist;

J. in der Erwägung, dass die Kleinfischerei für das Schwarze Meer und die unteren 
Donauregionen charakteristisch ist;

K. in der Erwägung, dass es im Schwarzen Meer Schiffe gibt, die IUU-Fischerei betreiben, 
und dass die Anrainerstaaten nur über geringe Kapazitäten zur Kontrolle der 
Fischereitätigkeit verfügen; in der Erwägung, dass laut den jüngsten verfügbaren Daten 
der GFCM vom 4.–8. November 2019 65 Schiffe als IUU-Fischereifahrzeuge 
identifiziert worden sind;

L. in der Erwägung, dass für den Zeitraum 2014–2020 aus dem EMFF für Bulgarien über 
88 Mio. EUR und für Rumänien über 168 Mio. EUR bereitgestellt wurden; in der 
Erwägung, dass die Mittelausschöpfungsquoten der beiden Länder laut den jüngsten 
verfügbaren Informationen vom 31. Dezember 2020 weiterhin zu den niedrigsten in der 
EU zählen, wobei in Bulgarien nur 36,34 % und in Rumänien nur 33,72 % der 
bereitgestellten Mittel ausgegeben wurden; in der Erwägung, dass niedrige 
Ausschöpfungsquoten mit verpassten Chancen für die von der Fischerei lebenden 
Gemeinden in diesen Ländern gleichgesetzt werden könnten;

M. in der Erwägung, dass der Beirat für das Schwarze Meer seine Arbeit aufgenommen hat 
und an der Gestaltung der EU-Politik für die Fischerei im Schwarzen Meer beteiligt ist; 
in der Erwägung, dass die Bestandsbewirtschaftung im Schwarzen Meer von der GFCM 
durchgeführt wird;

N. in der Erwägung, dass die Kommission für den Schutz des Schwarzen Meeres vor 
Verschmutzung im Auftrag der Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres (Bulgarien, 
Georgien, Rumänien, Russland, der Türkei und der Ukraine) handelt, die das 
Übereinkommen von Bukarest unterzeichnet und kurz darauf ratifiziert haben; in der 
Erwägung, dass alle Vertragsparteien des Übereinkommens verpflichtet sind, die 
Verschmutzung des Schwarzen Meeres zu verhindern, zu verringern und zu 
kontrollieren, um diese Meeresumwelt zu schützen und zu erhalten;

O. in der Erwägung, dass der Klimawandel zum Anstieg der Lufttemperatur im 
Schwarzmeerraum beiträgt, was auch Auswirkungen auf die Meerestemperatur hat, 
wodurch die biologische Vielfalt und die Meeresarten beeinträchtigt werden; in der 
Erwägung, dass sich dieser Wandel auf die Fischerei auswirkt, da die Ressourcen, von 
denen sie abhängt, beeinträchtigt werden;

P. in der Erwägung, dass die Kommission den europäischen Grünen Deal und die EU-
Biodiversitätsstrategie für 2030 vorgelegt hat, die die Grundlage für die 
Legislativpakete festlegen, um den gemeinschaftlichen Besitzstand im Umweltbereich 
zu ändern; in der Erwägung, dass dadurch neue Chancen eröffnet und neue Maßnahmen 
auf den Weg gebracht werden, um Umweltaspekte besser in branchenbezogene 
politische Maßnahmen zu integrieren, Arten und Lebensräume wiederherzustellen und 
umweltfreundlichere Investitionen und Strategien zu fördern;

Q. in der Erwägung, dass das Schwarze Meer aufgrund seiner Besonderheiten, 
beispielsweise seines großen Wassereinzugsgebiets, besonders empfindlich gegenüber 
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Abfällen im Meer und der Ansammlung von Mikroplastik ist; in der Erwägung, dass 
dem Bericht im Rahmen des Projekts Emblas Plus Schwarzes Meer zufolge die 
Verschmutzung des Schwarzen Meeres fast zweimal höher ist als im Mittelmeer, was 
sich zweifelsohne auf die biologische Vielfalt, die Fischbestände und die Fischerei 
auswirkt;

R. in der Erwägung, dass es im Schwarzen Meer drei endemische Unterarten von Walen 
gibt – die Schwarzmeer-Unterart des Gemeinen Delfins (Delphinus delphis ponticus), 
den Schwarzmeer-Tümmler (Tursiops truncatus ponticus) und die Schwarzmeer-
Unterart des Schweinswals (Phocoena phocoena relicta) –, die allesamt als stark 
gefährdet eingestuft sind, und dass zwei von ihnen, nämlich der Schwarzmeer-Tümmler 
und die Schwarzmeer-Unterart des Schweinswals, in der Habitat-Richtlinie aufgeführt 
werden; in der Erwägung, dass sie allesamt Raubtiere sind, die sich hauptsächlich von 
Fisch ernähren;

S. in der Erwägung, dass die Meeresschnecke als invasive Art eingestuft wird, die im 
Schwarzen Meer keine natürlichen Feinde hat, wodurch sich für die Populationen 
anderer Arten eine erhebliche Bedrohung ergibt; in der Erwägung, dass sie sich zugleich 
zu einer wichtigen Einkommensquelle entwickelt hat und zu einer Zielart für 
gewerbliche Fischereifahrzeuge geworden ist;

T. in der Erwägung, dass das Ökosystem des Schwarzen Meeres hinsichtlich des 
Wasserzustroms von großen europäischen Flüssen wie der Donau abhängt; in der 
Erwägung, dass diese Abhängigkeit zu engen Verbindungen zwischen dem 
ökologischen Zustand der Donau und anderer Flüsse sowie dem ökologischen Zustand 
des Schwarzen Meeres führt; in der Erwägung, dass diese Flüsse erhebliche Mengen an 
natürlichen und anthropogenen Abfällen aus Quellen im Landesinneren transportieren; 
in der Erwägung, dass es Arten gibt, für die sowohl die Donau als auch das Schwarze 
Meer Lebensräume sind, beispielsweise Störe (Acipenseriformes) und Donauheringe 
(Alosa immaculata);

U. in der Erwägung, dass Faktoren wie die Verschlechterung der Lebensräume, die 
Störung der Wanderkorridore und die Überfischung dieser Arten für die Kaviar- und 
Fleischproduktion sowie die Verschmutzung dazu geführt haben, dass die Störe in der 
Donau und im Schwarzen Meer fast ausgestorben sind; in der Erwägung, dass aufgrund 
des drastischen Rückgangs der Zahl der laichenden Störe eine natürliche Reproduktion 
heutzutage nur noch sehr selten möglich ist; in der Erwägung, dass sowohl die Donau 
als auch das Schwarze Meer früher große Störpopulationen aufwiesen;

V. in der Erwägung, dass der drastische Rückgang der Zahl der Laichtiere in Verbindung 
mit dem Populationsrückgang zum Versagen der natürlichen Fortpflanzung führt, da die 
wenigen verbleibenden männlichen und weiblichen Störe seltener aufeinandertreffen 
und es weniger zum Laichen kommt;

W. in der Erwägung, dass aus den Daten von Forschungseinrichtungen hervorgeht, dass die 
Populationen der Störarten fragmentiert sind, da bestimmte Generationen fehlen, und 
dass die natürliche Fortpflanzung der Störarten unzureichend ist, dass die Zahl der 
adulten Tiere, die zur Fortpflanzung in die Donau wandern, extrem niedrig ist und fünf 
Störarten – nämlich der Sterlet (Acipenser ruthenus), der Waxdick (Acipenser 
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gueldenstaedtii), der Sternhausen (Acipenser stellatus), der Gemeine Stör (Acipenser 
sturio) und der Europäische Hausen (Huso huso) – vom Aussterben bedroht sind, 
während der Glattdick (Acipenser nudiventris) bereits als ausgestorben gilt;

X. in der Erwägung, dass in der EU-Fischwirtschaft bereits hohe Standards angewandt 
werden, die überarbeitet und angepasst werden müssen, um für ökologische und soziale 
Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette – einschließlich der 
Arbeitnehmerrechte sowie der Tiergesundheit und des Tierschutzes – und für 
hochwertige Fischereierzeugnisse zu sorgen;

Y. in der Erwägung, dass durch die Freizeitfischerei Chancen – etwa im Sinne einer 
Diversifizierung der Erwerbstätigkeit oder des Einkommens – eröffnet werden können, 
während sie zugleich mit den Zielen des Umweltschutzes vereinbar ist, da der 
Angelsport eine sehr selektive Form der Fischerei darstellt;

Z. in der Erwägung, dass der Ausbruch der COVID-19-Pandemie schwerwiegende 
Auswirkungen auf die Fischerei im Schwarzen Meer nach sich zieht; in der Erwägung, 
dass die Fischerei im Schwarzen Meer Untersuchungen zufolge während der Pandemie 
drastische Einbußen verzeichnen musste, wobei die Fangfahrten um bis zu 80 % und die 
Produktion um anfänglich 75 % zurückgegangen sind;

AA. in der Erwägung, dass die COVID-19-Krise gezeigt hat, dass Fischerei und Aquakultur 
wichtig sind, wenn es gilt, die Verfügbarkeit von Lebensmitteln sicherzustellen;

Zustand der Bestände wirtschaftlich bedeutsamer Arten im Schwarzen Meer

1. hebt hervor, dass dem Schwarzmeerbecken unter anderem aufgrund seiner sehr 
spezifischen Umweltbedingungen eine hohe strategische und geopolitische Bedeutung 
zukommt, sodass besondere Aufmerksamkeit, ein maßgeschneiderter Ansatz, ehrgeizige 
Umweltstandards und ein gemeinsames Handeln erforderlich sind, um für eine 
nachhaltige blaue Wirtschaft und ein nachhaltiges Wachstum zu sorgen; betont, dass es 
einer weiteren Verstärkung und Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen den 
Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres bedarf, um die Fischbestände effizient zu 
bewirtschaften und die Herausforderungen zu bewältigen, auch im Rahmen der GFCM; 
fordert in dieser Hinsicht, eine regionale Planung der Kapazitäten durchzuführen, um 
für ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den vorhandenen natürlichen 
Ressourcen, dem Umweltschutz und der Aufrechterhaltung der Flottenkapazität aller 
Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres zu sorgen;

2. weist darauf hin, dass bereits in der Ministererklärung von Sofia vom 7. Juni 2018 
hervorgehoben wurde, dass ein gemeinschaftlicher Ansatz benötigt wird, um Fragen im 
Zusammenhang mit der Fischerei im Schwarzen Meer anzugehen, beispielsweise was 
die Nachhaltigkeit der Meeresressourcen, eine Verbesserung der Datenerhebung oder 
die Bekämpfung der IUU-Fischerei anbelangt; fordert die Kommission auf, einen 
Bericht über die Umsetzung der Ministererklärung von Sofia zu veröffentlichen;

3. betont, dass angesichts der gemeinsam bewirtschafteten Bestände und der globalen 
Herausforderungen, die die nationalen Grenzen überschreiten, bei der 
Bestandsbewirtschaftung im Schwarzmeerraum eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe 
erforderlich ist;
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4. hebt hervor, dass im Mittelmeer und im Schwarzen Meer von den 65 Flottensegmenten, 
für die im Jahr 2018 der sogenannte Indikator für eine nachhaltige Ernte berechnet 
werden konnte, 64 ein Ungleichgewicht aufwiesen;

5. betont, wie wichtig es ist, Maßnahmen zur Unterstützung der Erhebung und 
Verarbeitung wissenschaftlicher Daten zu fördern;

6. fordert nachdrücklich, alle Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres in das Projekt 
GFCM-Lex aufzunehmen, um die gemeinsame Bewirtschaftung der Fischbestände zu 
erleichtern und dabei eine bessere und schnellere Abstimmung zu ermöglichen;

7. ist besorgt darüber, dass nach jahrzehntelangem zunehmenden menschlichen Druck auf 
die Meeresökosysteme des Schwarzen Meeres und die Flussökosysteme der Donau und 
die dazugehörigen Fischbestände den jüngsten Daten zufolge nur ein Bestand (die 
Sprotte) als nachhaltig bewirtschaftet gilt und dass andere Fischbestände überfischt und 
einige von ihnen beinahe verschwunden sind; stellt fest, dass in den letzten Jahren bei 
einigen Beständen ein positiver Trend zu verzeichnen ist, beispielsweise beim Steinbutt, 
für den die zulässige Gesamtfangmenge für den Zeitraum 2020–2022 erhöht werden 
konnte, im Allgemeinen jedoch noch keine deutliche Verbesserung bei den 
Fischbeständen im Schwarzen Meer festzustellen ist; betont, dass alle Entwicklungen 
bei den Beständen des Steinbutts und der Sprotte im Schwarzen Meer mit anhaltenden 
Schutzmaßnahmen, wie beispielsweise Bewirtschaftungsplänen, einhergehen müssen;

8. ist sich der Rolle der Verwaltungen im gesamten Schwarzmeerbecken bewusst, die 
verschiedene Aufgaben wahrnehmen, für eine Überwachung, Kontrolle und nachhaltige 
Bewirtschaftung Sorge tragen und einen Beitrag dazu leisten, dass die Nachhaltigkeit 
der Fischerei verbessert wird;

9. fordert die bulgarischen und rumänischen Behörden auf, die Fischerei durch die 
Bereitstellung von Ressourcen zu unterstützen, die insbesondere darauf abzielen, die 
Selektivität der Fischereifahrzeuge durch engmaschigere Netze zu verbessern; vertritt 
die Auffassung, dass derartige gezielte Maßnahmen geeignet sind, die Menge und die 
Art des unerwünschten Beifangs zu verringern;

10. fordert, dass das institutionelle Kapital sowie die Fähigkeiten und Fertigkeiten der 
Menschen in den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres zwecks gemeinsamer 
angewandter Forschungstätigkeit gebündelt werden, um die biologischen Ressourcen im 
Schwarzen Meer und die Bestände wirtschaftlich wichtiger Arten zu verbessern;

11. betont, dass der Mangel an hinreichenden Informationen zur Fischereitätigkeit, zur 
Fangmenge und -zusammensetzung sowie zu den Auswirkungen auf den derzeitigen 
Zustand der Fischbestände einen für den Schwarzmeerraum entscheidenden Aspekt 
darstellt; betont daher, dass wissenschaftliche Einrichtungen, die die Bestände von 
Fischarten im Schwarzen Meer, darunter von wandernden Arten wie dem Stör und dem 
Donauhering, von gefährdeten Walen und von Nichtfischarten (Meeresschnecken, 
Muscheln u. a.), sowie die damit zusammenhängenden Parameter des 
Meeresökosystems untersuchen, ausreichend finanziert werden müssen; fordert eine 
verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten im Bereich der Kontrolle, in 
deren Rahmen einschlägige digitale Technologien und gegebenenfalls bestimmte 
verbindlich vorgeschriebene wissenschaftliche Instrumente wie Bordkameras oder 
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verbindlich vorgeschriebene Bordbeobachter eingesetzt werden, falls dies mit den 
geltenden EU-Rechtsvorschriften im Einklang steht;

12. begrüßt das von der GFCM auf den Weg gebrachte regionale Forschungsprogramm zur 
Meeresschneckenpopulation, da es dazu beitragen wird, einen Konsens hinsichtlich 
dieser Art zu erzielen; vertritt die Auffassung, dass dadurch dazu beigetragen wird, eine 
auf einer wissenschaftlichen Grundlage beruhende Nutzung zu entwickeln, durch die 
sich sowohl sozioökonomische Vorteile für die Menschen vor Ort als auch 
Umweltvorteile für das Ökosystem des Schwarzen Meeres erzielen lassen, da die 
Auswirkungen dieser invasiven Art abgemildert werden;

13. betont, dass es wichtig ist, gegenüber illegaler, nicht gemeldeter und unregulierter 
Fischerei im Schwarzen Meer einen Null-Toleranz-Ansatz einzuführen; begrüßt die 
diesbezüglichen Anstrengungen der GFCM und fordert alle Anrainerstaaten des 
Schwarzen Meeres nachdrücklich auf, in ihren Gewässern Anstrengungen zur 
Beendigung illegaler, nicht gemeldeter und unregulierter Fischereitätigkeit zu 
unternehmen und sich dabei miteinander abzustimmen;

14. fordert alle Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres auf, die nachhaltige Fischerei zu 
fördern, was unter anderem die Bekämpfung der Überfischung und die Beendigung des 
Beifangs von gefährdeten Arten, wie beispielsweise Stör und Donauhering, umfasst;

15. fordert alle zwischenstaatlichen Einrichtungen und Organe auf, zusammen mit allen 
Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres und weiteren Staaten ihre Fischbestände 
bereitzustellen und zu überwachen und gemäß ihren Verpflichtungen auf gründliche 
und inklusive Weise Daten darüber auszutauschen, um für den guten Ökosystemzustand 
dieser Meereslebensräume zu sorgen;

16. weist erneut darauf hin, dass eine zuverlässige offizielle Statistik, die regelmäßig gemäß 
einem harmonisierten Verfahren unter allen Anrainerstaaten erfasst und erstellt wird, 
sowie eine regelmäßige Überwachung und gemeinsame regulierende Maßnahmen von 
entscheidender Bedeutung für den Erfolg einer ordnungsgemäßen 
Bestandsbewirtschaftung im Schwarzen Meer sind; fordert in diesem Zusammenhang 
die einschlägigen Behörden in den beiden Mitgliedstaaten sowie in den Staaten, mit 
denen eine Zusammenarbeit gepflegt wird, auf, regelmäßige und gründliche 
Forschungsanstrengungen zu den Fischbeständen durchzuführen, wobei diese 
Forschungsanstrengungen unbedingt aus Mitteln des Staatshaushalts finanziert und 
unterstützt werden müssen;

17. betont, dass es wichtig ist, dass die verschiedenen Anrainerstaaten des Schwarzen 
Meeres lokal und regional zusammenarbeiten und sich austauschen, damit sie einen 
gemeinsamen und kohärenten Ansatz für die Bewirtschaftung der Fischbestände 
anwenden können;

18. weist erneut darauf hin, dass neue Technologien ein hohes Potenzial aufweisen und dass 
sich durch ihren Einsatz bei der Forschung und Planung im Zusammenhang mit der 
Bestandsbewirtschaftung ein hoher Mehrwert erzielen lässt; weist erneut darauf hin, 
dass es aus dem EMFF finanzierte Projekte gibt, die unter anderem darauf abzielen, den 
Meeresgrund und die zugehörigen wissenschaftlichen Erkenntnisse sowie das 
Vorhandensein von Plastik im Meeresgrund zu kartieren;
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19. fordert die Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres nachdrücklich auf, in die 
Digitalisierung von Statistiken und sonstigen Daten zu den Fischbeständen im 
Schwarzmeerraum zu investieren, um eine bessere und nachhaltigere Bewirtschaftung 
dieser Bestände zu ermöglichen; fordert eine gemeinsame Methodik zur Tabellierung 
und Nutzung dieser Daten;

20. fordert die Fischwirtschaft in der Region auf, eine Nutzung der bisher nicht geschätzten 
und nicht genutzten Fischbestände in Erwägung zu ziehen, bei denen es sich ebenfalls 
um Proteinquellen handelt;

21. fordert die wissenschaftlichen Gemeinschaften in den Mitgliedstaaten auf, das Potenzial 
einer sauerstofffreien Umwelt zu erforschen;

22. hebt hervor, dass dem nichtstaatlichen Sektor eine wichtige Rolle bei der 
Entscheidungsfindung im Zusammenhang mit dem Schwarzen Meer zukommt; 
empfiehlt, einen Mechanismus zur Einbeziehung des nichtstaatlichen Bereichs in diesen 
Prozess einzurichten;

23. begrüßt die Unterstützung, die den Bereichen Fischerei und Aquakultur im Rahmen der 
EMFF-Programme gewährt wurde, um die schädlichen Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie auf die Fischerei in der Region abzumildern; weist allerdings darauf hin, dass 
aufgrund administrativer Anforderungen und Einschränkungen nicht alle Betroffenen in 
den Genuss dieser Unterstützung gekommen sind, wodurch sich für manche 
Betroffenen eine ungünstigere Lage ergeben hat als für andere;

24. hebt hervor, dass der Beirat für das Schwarze Meer sowohl auf regionaler Ebene als 
auch auf Unionsebene wichtige Arbeit leistet, indem er Fachwissen über die Fischerei 
und über die Trends, von denen dieser Wirtschaftszweig betroffen ist, bereitstellt; 
fordert in diesem Zusammenhang die bulgarischen und die rumänischen Behörden auf, 
zum Funktionieren des Beirats beizutragen, damit er seine Aufgaben erfüllen kann und 
alle Betroffenen – einschließlich der Kleinfischer – an der Arbeit und der 
Entscheidungsfindung in diesem Beirat mitwirken können;

Vermarktung

25. weist darauf hin, dass die Fischerei Möglichkeiten bietet, Meeresfrüchte auf lokalen 
Märkten mit geringem Verbrauch an solchen Erzeugnissen anzubieten; fordert die 
zuständigen Behörden in Bulgarien und Rumänien auf, die Fischerei und die 
Aquakultur dabei zu unterstützen, für den lokalen Verbrauch und die kumulativen 
positiven Auswirkungen zu sensibilisieren, die nachhaltige Fischerei und Aquakultur 
auf die lokale Wirtschaft haben;

26. stellt fest und hebt hervor, dass die Fischerei im Schwarzmeerraum einen erheblichen 
Beitrag zur regionalen und lokalen Wirtschaft leistet, indem sie direkte Einnahmen und 
Einkommen generiert, wodurch der Konsum auch in anderen Wirtschaftsbereichen 
angekurbelt wird, und indem entweder unabhängig oder im Zusammenwirken mit 
anderen Branchen – wie Tourismus und Verkehr – für dringend benötigte Arbeitsplätze 
gesorgt wird; fordert, die Zusammenarbeit zwischen allen Branchen, die die 
Meeresumgebung nutzen, zu vertiefen, um bessere Ergebnisse und einen 
Interessenausgleich zwischen Umwelt, industrieller Fischerei und Kleinfischerei zu 
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erzielen;

27. weist erneut darauf hin, dass importierte Erzeugnisse zu einem Rückgang der 
Popularität traditionell hergestellter Erzeugnisse und zu einem Preisverfall bis unter die 
Rentabilitätsgrenze geführt haben, woraus sich eine Gefährdung traditioneller auf der 
Fischverarbeitung beruhender Geschäftsmodelle ergibt;

28. weist erneut darauf hin, dass die Fischereiflotte am Schwarzen Meer zum Großteil aus 
Fahrzeugen für die Kleinfischerei besteht, sodass einmal mehr deutlich wird, dass in 
stärkerem Maße maßgeschneiderte Ansätze sowie politische Maßnahmen und 
Strategien erforderlich sind, die diesem Teilbereich der Fischerei Rechnung tragen; ist 
besorgt, dass die Kleinfischer im Vergleich zu denjenigen, die in anderen Branchen 
arbeiten, instabilere und niedrigere Einkommen aufweisen, wodurch sie anfällig 
gegenüber unvorhergesehenen Entwicklungen und Krisen sind; fordert die zuständigen 
Behörden in den Mitgliedstaaten, die Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres sind, auf, 
Vertreterinnen und Vertreter der Kleinfischerei in transparenter und inklusiver Weise in 
die Ausarbeitung von politischen Maßnahmen und Strategien sowie in die zugehörigen 
Erörterungen einzubeziehen;

29. weist auf die weltweit steigende Nachfrage nach Protein hin, zu deren Deckung sowohl 
die Fischerei als auch die Aquakultur einen wichtigen Beitrag leisten können; vertritt 
die Auffassung, dass durch die Unterstützung der marinen Aquakultur („Marikultur“) 
ein Beitrag dazu geleistet werden könnte, dass sich dieser Wirtschaftszweig in den 
kommenden Jahren entwickelt und wächst, wodurch zugleich der Druck auf die frei 
lebenden Fischbestände verringert werden könnte; vertritt die Auffassung, dass für eine 
nachhaltige Aquakultur zudem weitere wissenschaftliche Forschungsanstrengungen zu 
Fragen wie der Besatzdichte und etwaigen Nebenwirkungen erforderlich sind, die bei 
der Ausarbeitung von politischen Maßnahmen und Strategien für den Aquakultursektor 
im Schwarzen Meer berücksichtigt werden müssen;

30. fordert die lokalen Fischereigemeinden auf, die Einführung von 
Ursprungsbezeichnungen für Erzeugnisse vom Schwarzen Meer zu erwägen, die sich 
aus Gebieten von regionaler oder lokaler Bedeutung herleiten; fordert die kommunalen 
und regionalen Gebietskörperschaften auf, die Gemeinden bei diesen Anstrengungen zu 
unterstützen;

Eine gezielte Politik für die Branche

31. fordert die EU-Mitgliedstaaten in der Region auf, eine gezielte Unterstützung zur 
Sicherung der Branche in Betracht zu ziehen, beispielsweise durch die Einbeziehung in 
ihre nationalen Programme für 2021–-2027 oder andere nationale Instrumente, durch 
Zuschüsse für Kampagnen über die Vorteile des Fischkonsums und die Wichtigkeit 
einer nachhaltigen Fischerei, durch die Unterstützung dieses Wirtschaftszweigs in 
seinen Bemühungen, Lebensmittelversorgungsketten vor Ort aufzubauen, durch die 
Erleichterung des Marktzugangs, insbesondere für die Kleinfischer, sowie durch die 
Entwicklung, Verbesserung oder Bereitstellung von Infrastruktureinrichtungen für die 
Fischerei (z. B. Fischmärkte oder Fischauktionshallen usw.); fordert die Mitgliedstaaten 
in der Region auf, verstärkt in die Umsetzung, Überwachung und Durchsetzung der 
umwelt- und fischereirechtlichen Vorschriften der Union zu investieren;
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32. fordert die zuständigen Behörden in Rumänien und Bulgarien nachdrücklich auf, in ihre 
jeweiligen operationellen Programme zum Europäischen Meeres-, Fischerei- und 
Aquakulturfonds (EMFAF) für den Zeitraum 2021–2027 ein Unterprogramm zugunsten 
junger Fischerinnen und Fischer aufzunehmen, das auf eine Verjüngung der Fischerei 
abzielt und aus dem beispielsweise Unterstützung für den Erwerb eines ersten 
Fischereifahrzeug gewährt werden sollte, sowie in die genannten OP ferner Maßnahmen 
aufzunehmen, die darauf abzielen, durch die Bezuschussung von Investitionen in den 
Austausch alter Motoren von Fischereifahrzeugen gegen neue, umweltfreundlichere 
Motoren die Umweltverschmutzung zu verringern;

33. hebt hervor, dass der Druck zur Anpassung an neue Herausforderungen nicht 
ausschließlich auf der Fischerei und der Aquakultur lasten sollte, da in ihnen schon 
heute hohe Umwelt- und Sozialstandards angewandt werden; beharrt daher darauf, auch 
andere Aktivitäten am und im Meer in den Fokus zu nehmen, beispielsweise 
Freizeitfischerei, Küstentourismus, Hafen- und Seeverkehrstätigkeiten sowie die 
Ausbeutung von Ressourcen, in denen die Standards erhöht werden müssen, um einen 
erfolgreichen blauen Wandel sicherzustellen;

34. betont die Bedeutung lokaler Fischereiaktionsgruppen beim Austausch und bei der 
Förderung bewährter Vorgehensweisen, die für die Wissenschaft, die Akteure vor Ort 
und die Fischerei insgesamt von Interesse sind, unter den Mitgliedern der jeweiligen 
Fischereigemeinschaften und auch im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit; 
fordert die zuständigen Behörden in Bulgarien und Rumänien nachdrücklich auf, 
staatliche Unterstützung für den Austausch bewährter Verfahren mit den anderen 
Schwarzmeeranrainerstaaten bereitzustellen, die über bewährte Verfahren bei der 
Bestandsbewirtschaftung wirtschaftlich wichtiger Arten, wie z. B. Steinbutt, verfügen;

35. stellt fest, dass die bewährten Verfahren in der Fischerei erhalten werden müssen, 
indem die wirtschaftlichen Belastungen für Kleinfischer und ihre Vereinigungen 
verringert werden;

36. fordert, die Attraktivität einer Aus- und Weiterbildung in der Branche sowohl in der 
Sekundar- als auch in der Hochschulbildung zu erhöhen, indem beispielsweise gezielte 
Informationskampagnen durchgeführt sowie – im Zusammenwirken zwischen dem 
öffentlichen und dem privaten Sektor – Tage der offenen Tür für Ausbildungs- und 
Studienanwärter und -anwärterinnen abgehalten werden;

37. weist erneut darauf hin, dass angesichts des niedrigen Bildungsniveaus der Fischerinnen 
und Fischer (11 % der bulgarischen und 53 % der rumänischen Fischerinnen und 
Fischer haben einen niedrigeren Bildungsstand als den Sekundarschulabschluss) 
proaktive Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen erforderlich sind, um sicherzustellen, 
dass die Arbeitskräfte qualifiziert und gut ausgebildet sowie mit den einschlägigen 
technischen, sozialen und ökologischen Standards vertraut sind und auch zu einer 
nachhaltigeren Bewirtschaftung der Bestände beitragen werden; fordert, dass das 
nachhaltige blaue Wachstum im Schwarzmeerraum eine starke gesellschaftliche 
Dimension im Sinne der zentralen Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte 
aufweisen muss, insbesondere im Hinblick auf prekäre, saisonale und nicht angemeldete 
Erwerbstätige sowie im Hinblick auf den Zugang von Frauen zu der Branche;
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38. begrüßt die Anstrengungen, in Rumänien, der Türkei und Bulgarien in Zusammenarbeit 
mit der GFCM Demonstrationszentren einzurichten, die das Potenzial aufweisen, die 
Attraktivität der Fischerei für lokale Unternehmen und sonstige Akteure zu steigern;

39. fordert die vollständige und unverzügliche Umsetzung der Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie;

Umwelt, biologische Vielfalt und Klimawandel

40. fordert gezielte Maßnahmen und angemessene Mittel, um durch gemeinsame 
Programme und Haushaltsmittel im gesamten Einzugsgebiet die Umweltverschmutzung 
und den Beifang gefährdeter Plattenkiemer (wie etwa des Dornhais) und 
Meeressäugetiere zu verringern und die Anstrengungen zum Schutz der Umwelt und der 
biologischen Vielfalt im gesamten Einzugsgebiet rasch zu verstärken, indem 
insbesondere die finanziellen Mittel genutzt werden, die im Rahmen des Europäischen 
Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds zur Verfügung stehen; fordert umfangreiche 
Forschungsanstrengungen und Schätzungen hinsichtlich der Plastikverschmutzung und 
der Auswirkungen von Plastik und anderen Schadstoffen auf lebende Organismen im 
Schwarzen Meer; fordert eine systematische Messung der Stickstoffbelastung im 
Schwarzmeerbecken; fordert zudem Erhebungen, die sich über das gesamte 
Wassereinzugsgebiet erstrecken, um innerhalb der einzelnen Länder und zwischen 
ihnen die Zusammensetzung des Abfalls im Meer und seine Ansammlung vergleichen 
zu können;

41. weist erneut darauf hin, dass die Fischerei und die Aquakultur die Temperaturanstiege 
und den Klimawandel nicht verursachen, sondern unter ihren Folgen zu leiden haben, 
beispielsweise der gestiegenen Lufttemperatur, die zu einer höheren Wassertemperatur 
in den oberen Schichten des Meeres führt;

42. fordert die unverzügliche Einrichtung von Überwachungsnetzwerken und -programmen, 
in deren Rahmen der Umweltzustand im Schwarzen Meer systematisch gemessen 
werden kann, wie im Übereinkommen von Bukarest vorgeschrieben ist;

43. betont, dass Maßnahmen wichtig sind, mit denen illegale, nicht gemeldete und 
unregulierte Fischerei verhindert wird; fordert die Anrainerstaaten nachdrücklich auf, 
entschlossener gegen illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei im Schwarzen 
Meer vorzugehen;44. fordert die Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres auf, in die 
wissenschaftliche Forschung und die Datenerhebung hinsichtlich der Auswirkungen des 
Klimawandels auf die Ökosysteme des Schwarzen Meeres und der unteren Donau zu 
investieren; weist erneut darauf hin, dass in diesem Zusammenhang ausreichend 
Ressourcen bereitgestellt werden sollten, damit die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler vor Ort Forschung hinsichtlich der Migrationsrouten, der 
Überwinterung, der Ernährung und des Erreichens der Geschlechtsreife durchführen 
können, da sich all diese Faktoren auf die Merkmale und die Verfügbarkeit der 
Bestände auswirken;

45. hebt hervor, dass die Verringerung der vom Land ausgehenden Verschmutzung von 
entscheidender Bedeutung ist, um die Eutrophierung und das Vorhandensein von 
Schadstoffen zu verringern, die sich auf den Zustand lebender Meeresressourcen 
auswirken;
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46. hebt die Bedeutung von Meeresschutzgebieten für den Erhalt der biologischen Vielfalt 
sowie die Aufhaltung bzw. Umkehrung derzeitigen Verluste in der Meeresumwelt 
hervor und betont, dass die Meeresschutzgebiete so gestaltet werden, dass sie 
Lebensräume von hohem ökologischen Wert schützen; hebt ferner hervor, dass bei der 
Festlegung solcher Gebiete sozioökonomische Studien durchgeführt und Lösungen zur 
Entschädigung der Anwohnerinnen und Anwohner der betroffenen Küstengemeinden 
herbeigeführt werden müssen; vertritt die Auffassung, dass die Festlegung eines jeden 
Meeresschutzgebiets auf der Grundlage des besten verfügbaren Wissens und in 
Abstimmung mit sämtlichen Interessenträgern – beispielsweise den lokalen 
Gebietskörperschaften, der Wissenschaftsgemeinde sowie Fischereivereinigungen – 
erfolgen sollte;

47. ist sehr besorgt angesichts der realen Gefahr eines Aussterbens der fünf im Schwarzen 
Meer und im Donaudelta noch verbliebenen Störarten; stellt fest, dass die Behörden in 
Bulgarien und Rumänien erhebliche Anstrengungen zum Schutz dieser Arten 
unternommen und 2008 ein vollständiges Verbot des Störfangs im Schwarzen Meer und 
2011 in der Donau verhängt haben, das sie kürzlich um fünf weitere Jahre (bis 2026) 
verlängert haben; begrüßt die Anstrengungen zur Wiederauffüllung der Störbestände in 
diesen Gebieten, die seit einiger Zeit von Fachleuten aus nichtstaatlichen 
Organisationen und staatlichen Einrichtungen durchgeführt werden und die 
kontinuierlich überwacht werden sollten; ist der Auffassung, dass in diese 
Anstrengungen auch Aquakulturanlagen einbezogen werden sollten; fordert alle 
Anrainerstaaten auf, strenge Maßnahmen zum Erhalt der Störe und Besatzprogramme 
für das gesamte Schwarze Meer einzuführen;

48. ist besorgt darüber, dass die Forschung zum Klimawandel und seinen Auswirkungen 
auf das Schwarze Meer unzureichend ist, obwohl ihr für die kommenden Jahre eine 
entscheidende Bedeutung zukommt; fordert die Anrainerstaaten auf, derartige 
Forschung zu fördern, die sich auf die Fischarten (Physiologie, Migrationsrouten und 
Fortpflanzung) und auf die Veränderungen in ihrer Nahrungskette erstrecken sollte, die 
sich auf die Bestände auswirken;

49. vertritt die Auffassung, dass regelmäßige Messungen zur Dynamik der Bestände 
erforderlich sind, um angemessene Maßnahmen zur Bestandsbewirtschaftung 
ausarbeiten zu können; weist erneut darauf hin, dass die Bestände wirtschaftlich 
wichtiger Arten aufgrund von Überfischung und anthropogener Belastung in stärkerem 
Maße empfindlich und anfällig gegenüber dem Klimawandel sind;

50. fordert die betreffenden Überwachungsbehörden auf, die Natura-2000-Gebiete und die 
Meeresschutzgebiete im Schwarzen Meer wirksam zu überwachen;

51. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Ex-situ-Aufzucht von Stören zu verstärken, die 
darauf abzielt, die lokale Population zu nichtgewerblichen Zwecken wiederaufzufüllen; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, Umschulungsprogramme und den Zugang zur 
alternativen Existenzgrundlagen für Störfischerinnen und -fischer vorzusehen, um 
illegale Fänge zu verringern;

52. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Bau von Fischtreppen für Störe und andere 
wandernde Arten an den Stauseen des Eisernen Tores und von Gabčíkovo zu 
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unterstützen;

53. betont, dass dringend Gebiete ausgewiesen werden müssen, in denen sich frei lebende 
Populationen von Stören, Donauheringen und anderen Fischarten erholen können; 
fordert die zuständigen Behörden in den betreffenden Mitgliedstaaten auf, einen 
entsprechenden Vorschlag vorzulegen, der sowohl dem Erhalt der biologischen Vielfalt 
als auch der Bestandsbewirtschaftung zugutekommen wird;

54. legt den Mitgliedstaaten nahe, zu prüfen, ob sie Unterzeichnerstaaten des 
Übereinkommens zum Schutz der Meeresumwelt und der Küstengebiete des 
Mittelmeers („Übereinkommen von Barcelona“) werden könnten, um die darin 
niedergelegten Ziele für den Arten- und Lebensraumschutz mit den Zielen des 
Übereinkommens von Bukarest in Einklang zu bringen;

55. weist erneut darauf hin, dass weitere wissenschaftliche Forschungsanstrengungen 
hinsichtlich der Population einiger Weichtiere – beispielsweise der Gemeinen 
Venusmuschel (Chamelea gallina) – erforderlich sind, um die Verbreitung der Arten 
besser zu kartieren und zudem die Möglichkeit ihrer Nutzung im Rahmen der marinen 
Aquakultur („Marikultur“) zu erkunden;

56. legt den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres nahe, einen gemeinsamen Ansatz 
auszuarbeiten, um den Walen dabei zu helfen, stabile Populationsniveaus zu erreichen, 
und ihren Erhaltungszustand zu verbessern; fordert gezielte Maßnahmen, beispielsweise 
die Einführung von akustischen Abschreckvorrichtungen und anderen geeigneten 
Vorrichtungen, um den Zustand bedrohter Arten im Schwarzen Meer, beispielsweise 
Delfine, besser zu verbessern;

57. fordert die Kommission und die zuständigen Behörden in Bulgarien und Rumänien auf, 
Finanzmittel für die Erforschung des Zustands des Donauherings (Alosa spp.) – der 
derzeit in Anhang V der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG aufgelistet ist – einschließlich 
wissenschaftlicher und sozioökonomischer Analysen bereitzustellen, um zu bewerten, 
ob Alosa spp. in Anhang II oder sogar in Anhang I dieser Richtlinie verschoben werden 
sollte, sofern die erforderlichen Kriterien erfüllt sind;

58. fordert die Kommission auf, dringend eine Verschiebung der Störe, die derzeit in 
Anhang V der Habitat-Richtlinie aufgelistet sind, in Anhang II oder sogar in Anhang I 
in Erwägung zu ziehen;

Konkrete Maßnahmen

59. fordert die Kommission auf, zu prüfen, inwiefern für das Schwarze Meer ähnlich wie 
für andere Meeresbecken ein mehrjähriger Fischereibewirtschaftungsplan eingeführt 
werden kann;

60. stellt fest, dass die Kommission in ihrer Mitteilung über den Stand der Gemeinsamen 
Fischereipolitik und zur Konsultation zu den Fangmöglichkeiten jedes Jahr eine 
Überfischung der Bestände im Schwarzen Meer verzeichnet; ist daher der Ansicht, dass 
dringend gehandelt werden muss, um die Situation zu verbessern;

61. fordert die Kommission auf, über den Stand der Umsetzung der Gemeinsamen 
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Fischereipolitik speziell im Schwarzen Meer zu berichten und dabei insbesondere auf 
die Art und Weise einzugehen, wie die Mitgliedstaaten am Schwarzen Meer den EMFF 
für den Zeitraum 2014–2020 genutzt haben, um eine nachhaltige Bewirtschaftung der 
Fischbestände zu erreichen und die biologische Vielfalt zu verbessern;

°

° °

62. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, den Regierungen und 
Parlamenten der Ukraine, der Russischen Föderation, Georgiens und der Republik 
Türkei, der Allgemeinen Kommission für die Fischerei im Mittelmeer, der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit im Schwarzmeerraum und der Kommission für den 
Schutz des Schwarzen Meeres vor Verschmutzung zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Mit dem Beitritt Bulgariens und Rumäniens zur EU am 1. Januar 2007 wurden die 
Rechtsvorschriften der EU und die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) auf die 
Hoheitsgewässer der beiden Länder anwendbar. Durch sie soll das Gleichgewicht zwischen 
dem Schutz der Umwelt und der biologischen Vielfalt und der Erhaltung bzw. Schaffung 
wirtschaftlicher Lebensgrundlagen verbessert werden.

Die ausschließlichen Wirtschaftszonen Bulgariens und Rumäniens machen nur 15 % der 
Gewässer des Schwarzen Meeres aus. Das bedeutet, dass seine der Gerichtsbarkeit der EU 
unterliegenden Gewässer eng mit außerhalb der EU liegenden Gewässern verbunden sind; In 
diesem Zusammenhang und um die Fischereiressourcen effizient zu bewirtschaften, ist es 
außerordentlich wichtig, einen konstruktiven und aktiven Dialog mit allen anderen 
Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres (Türkei, Russland, Ukraine und Georgien) sowie mit 
der Republik Moldau zu führen, die zwar nicht unmittelbar an das Schwarze Meer angrenzt, 
aber mit zu ihrem Einzugsgebiet gehört und somit ebenfalls sein ökologisches Gleichgewicht 
und seine Entwicklung beeinflusst.

Die Herausforderungen und Chancen für die Fischerei im Schwarzen Meer hängen sowohl 
mit ihren Merkmalen als auch mit den Marktentwicklungen zusammen. Die 
Herausforderungen können sowohl natürlich sein als auch mit menschlichen Tätigkeiten 
zusammenhängen, etwa der Verschmutzung (direkt im Schwarzen Meer oder indirekt in den 
Flüssen, die in das Schwarze Meer münden), der Überfischung, der Einbringung invasiver 
gebietsfremder Arten, dem Fehlen eines ganzheitlichen Ansatzes zur Verbesserung der 
Sichtbarkeit der Branche und des damit geschaffenen Wohlstands, dem Fachkräftemangel, 
dem Fehlen ausreichender (finanzieller, materieller und/oder personeller) Ressourcen für die 
Erhebung von Daten über die Fischbestände und andere Bestände im Schwarzmeerraum.

Bei der Analyse der Herausforderungen für die Fischerei im Schwarzen Meer ist es sehr 
wichtig, darauf hinzuweisen, dass es sich um ein Binnenmeer handelt, das nur über einen 
indirekten Zugang zum Mittelmeer (über das Marmarameer und das Ägäische Meer) mit dem 
Weltmeer verbunden ist. Dies führt zu einem geringen Austausch von Wasser und Stoffen. 
Dies birgt insbesondere im Hinblick auf den Zustand der Umwelt eine Gefahr und wirkt sich 
somit auch auf Meeresorganismen einschließlich Arten, die für die Fischerei von Bedeutung 
sind, aus. Abfälle wie Kunststoffe, aber auch chemische Abfälle gelangen entweder direkt 
oder über Flüsse und Zuflüsse ins Meer und setzen sich dort ab. Nach dem Emblas-Plus-
Bericht, der Qualitätsindikatoren enthält, die im Jahr 2017 in den Gewässern der 
Schwarzmeerländer gemessen wurden, sind die wichtigsten Tätigkeiten, durch die das Wasser 
im Schwarzen Meer verschmutzt wird, Siedlungsabfälle, Industrieabfälle, der 
Langstreckenflugverkehr, die Landwirtschaft, die Häfen und die Schifffahrt. Es sei darauf 
hingewiesen, dass die Indikatoren für die Gewässer, besonders im östlichen Teil des 
Schwarzen Meeres, äußerst besorgniserregend sind Um die Verschmutzung des Meeres zu 
verringern und dabei seiner Beschaffenheit Rechnung zu tragen, müssen unbedingt alle 
Schadstoffe entlang der Wasserläufe, die in das Schwarze Meer fließen, ermittelt werden. 
Auch wenn es noch keinen absoluten wissenschaftlichen Konsens über die Auswirkungen von 
Mikroplastik auf die Gesundheit von Meeresarten und in der Folge auf die der Verbraucher 
gibt, deuten alle verfügbaren Informationen über die Quellen der Verschmutzung darauf hin, 
dass sie nicht außer Acht gelassen werden sollte. Vielmehr müssen alle Anstrengungen 
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unternommen werden, um diese Verschmutzungsart ganz zu beseitigen.

Ein weiteres wichtiges Merkmal des Schwarzen Meeres im Zusammenhang mit dem geringen 
Wasseraustausch mit dem Weltmeer ist, dass es in seinen oberen Schichten einen niedrigen 
Salzgehalt von durchschnittlich 17,5 mg/l aufweist, während der mittlere Salzgehalt des 
Weltmeeres um die 35 mg/l beträgt. Schätzungen der FAO zufolge führt der geringere 
Salzgehalt des Schwarzen Meeres zu einer geringeren biologischen Vielfalt (1 200 Arten) als 
im Mittelmeer (fast 7 000 Arten), aber aufgrund höherer Süßwasserzufuhr gedeiht das 
Phytoplankton im Schwarzen Meer tendenziell besser als im Mittelmeer. Die Dichte des 
Zooplanktons wird ebenfalls vergleichsweise hoch angesetzt. Dies bietet gute 
Entwicklungschancen für bestimmte Branchen wie etwa die Aquakultur für Arten, die in der 
Lage sind, sich in Brackwasser gut entwickeln. Diese Branche besitzt aufgrund der sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile, die sie mit sich bringen kann, in den kommenden 
Jahren ein großes Wachstumspotenzial. In diesem Zusammenhang sollten die Mitgliedstaaten 
das Unternehmertum in der Branche durch spezielle Programme und Maßnahmen sowohl im 
Rahmen des Unionsrechts als auch im Rahmen anderer rechtlicher Instrumente unterstützen.

Ein wichtiger Teil der von der Schwarzmeerfischerei hervorgebrachten Erzeugnisse ist für die 
Ausfuhr bestimmt. Eine Erleichterung des internationalen Handels auch mit diesen 
Erzeugnissen ist ein Schritt, der zur Entwicklung der Branche beitragen wird. In diesem 
Zusammenhang sollten die Mitgliedstaaten die Fischereigemeinden und ihre Vereinigungen 
dabei unterstützen, deutlicher sichtbar zu werden. Dies kann dadurch geschehen, dass sie 
deren Teilnahme an internationalen Ausstellungen, Marktforschungsprojekten oder anderen 
Foren unterstützen. Für Kleinfischer sollte der Zugang zu den Endverbrauchern erleichtert 
werden.

Ein großes Wachstumspotenzial für den Inlandsverbrauch liegt in dem niedrigen Verbrauch 
an Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen in den beiden EU-Mitgliedstaaten am Schwarzen 
Meer. Das derzeitige Niveau mag auf wirtschaftliche Faktoren zurückzuführen sein, die 
Branche könnte jedoch ihre Erzeugnisse und ihr Angebot besser differenzieren, zum Beispiel 
indem sie nicht zubereitete Erzeugnisse zu einem erschwinglicheren Preis anbietet.

Die zuständigen Branchenverbände sollten auch Kampagnen zur Steigerung der Nachfrage 
nach Fischereierzeugnissen in Erwägung ziehen. Solche Initiativen würden sich mittel- und 
langfristig positiv auf die Fischereiwirtschaft auswirken und somit für ihre Nachhaltigkeit 
sorgen. Hierzu sollte die Sichtbarkeit der Fischereierzeugnisse und der Vorteile ihres 
Verzehrs verbessert werden.

Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht macht die Branche nur einen kleinen Teil der 
Volkswirtschaften Bulgariens und Rumäniens aus, ist aber auf regionaler und lokaler Ebene 
von entscheidender Bedeutung. Zusätzlich zu den Arbeitsplätzen in der Branche selbst 
entstehen durch sie indirekt auch Arbeitsplätze in anderen Bereichen. So lässt sich etwa die 
Interaktion mit dem lokalen Tourismus durch die Lieferung von Fischereierzeugnissen an 
Gaststätten oder durch Ausstellungen, Vorführungen und touristischen Festivals verbessern.

Wichtig ist, die Größe und das Alter der Fischereiflotte und die Altersstruktur der Fischer im 
Schwarzen Meer zu berücksichtigen. Zu einem erheblichen Teil (in Bulgarien etwa 95 % und 
in Rumänien etwa 86 %) sind die Fischereifahrzeuge klein und wurden von Generation zu 
Generation weitergegeben. Zu einem großen Teil sind die Fischer Amateure mit nur wenigen 
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Fahrten pro Saison bzw. Jahr. Ihre Fänge sind gewöhnlich klein und für den Eigenverbrauch 
bestimmt. Diese Gewohnheiten und Traditionen dienen einem Teil der Bevölkerung zur 
Existenzsicherung, deshalb sollte die Kleinfischerei nicht unverhältnismäßig durch 
wirtschaftlich nicht gerechtfertigte Anforderungen erschwert werden, die dazu führen würden, 
dass sie eingestellt wird.

Äußerst wichtig ist, dass die Mitgliedstaaten ihren Austausch von Informationen und 
bewährten Vorgehensweisen zur Nutzung und Erhaltung von Fisch- und Nichtfischbeständen 
im Schwarzen Meer verbessern. Diesbezüglich sollten Initiativen zum wissenschaftlichen und 
fachlichen Austausch mit Interessenträgern in der Region, auch außerhalb des Rahmens der 
Finanzierungsinstrumente und der Förderung der Union, unterstützt werden.

Der biologischen Vielfalt im Schwarzmeerraum, konkret in den Flüssen, die in das 
Schwarzmeerbecken fließen und der Zuständigkeit des Unionsrechts unterliegen, muss 
unbedingt die gebührende Beachtung geschenkt werden. Im Mittelpunkt steht dabei die 
Donau, die durch die Hoheitsgebiete von sieben EU-Mitgliedstaaten und zwei weiteren 
Ländern fließt. Der Strom ist eine wichtige Quelle biologischer Ressourcen für das Schwarze 
Meer, die fester Bestandteil seiner Fischerei sind. Von besonderem Interesse ist die 
Störfischerei im Verlauf und im Mündungsgebiet der Donau sowie in den angrenzenden 
Schwarzmeergewässern. Aus einer Reihe anthropogener Gründe ist die Störpopulation jedoch 
stark gefährdet. Dies ist sowohl auf die Fischerei als auch auf andere Tätigkeiten 
zurückzuführen, etwa die Errichtung von Staudämmen entlang der Donau, die verhindern, 
dass Störe und andere wandernde Fische ihre traditionellen Laichgebiete erreichen. Derzeit 
gilt ein Verbot der Störfischerei. Es wurden auch Kampagnen zur Wiederansiedlung von 
Jungfischen durchgeführt, da Störe jedoch ihre Geschlechtsreife erst nach einigen Jahren 
erreichen, ist es nach wie vor schwierig, die Wirkung der Kampagnen zu bewerten. In 
Anbetracht der biologischen Besonderheit dieser Art sollten längerfristige Verbote (auch für 
mehrere Jahrzehnte) in Erwägung gezogen werden. Angesichts des kritischen Zustands der 
Störarten sollten zu ihrer Erhaltung sowohl auf EU-Ebene als auch auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten radikale Maßnahmen getroffen werden.
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